
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2015022/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 05.03.2015

TOP: 2.9

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2015022/1

Az.: erstellt am: 10.02.2015

Betreff

Bestätigung der Wahl zur Ortsbürgermeisterin in der Ortschaft Löbnitz  
an der Linde 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 05.03.2015: Stadtrat 05.03.2015 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Kurt-Jürgen Zander 25.02.2015

Beschlussentwurf

Der Stadtrat bestätigt die Wahl der Ortsbürgermeister für die folgenden Ortschaft:

Löbnitz an der Linde Diana Eiternick

Gesetzliche Grundlagen:
§ 85 Abs. 1 Satz 2 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Gemäß § 85 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA bedarf die Wahl der Ortsbürgermeister der Bestätigung des 
Stadtrates. Der Ortsbürgermeister wird aus der Mitte der Ortschaftsräte, die am 30.11.2014 zu den 
Kommunalwahlen gewählt wurden, gewählt.

In den Ortschaftsratssitzungen wurden die Ortsbürgermeister wie folgt gewählt:

Ortschaft Ortsbürgermeister OR-Sitzung Abstimmungsergebnis
am (Ja/Nein/Enthaltung)

Löbnitz Diana Eiternick 02.02.2015 4/1/0
an der Linde


